
reichen Hinweise werden bei einer eventuellen Über
arbeitung des Kommentars von Nutzen sein. Dabei dst 
es vor allem auch notwendig, die einzelnen Bestimmun
gen, auf deren Kommentierung gänzlich verzichtet wor
den ist, zu erläutern.
Die Bestimmungen des zehnten Kapitels über die Ent
schädigung für Untersuchungshaft und Strafe mit Frei
heitsentzug sind im wesentlichen richtig kommentiert. 
Zu § 369 Abs. 1 StPO hätte es aber des Hinweises be
durft, daß der Fall der endgültigen Einstellung gemäß 
§ 248 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 StPO zwar nicht ausdrück
lich genannt ist (§ 369 StPO erwähnt nur den Frei
spruch, die Einstellung des Ermittlungsverfahrens und 
die Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens). 
Aus § 372 Abs. 1 Ziff. 1 StPO muß jedoch geschlossen 
werden, daß derjenige, gegen den ein Verfahren wegen 
Zurechnungsunfähigkeit oder wegen Fehlens der per
sönlichen Voraussetzungen für die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit (§ 66 StGB) eingestellt wird, g r u n d 
s ä t z l i c h  einen Anspruch auf Entschädigung hat. Im 
Einzelfall kann dieser Anspruch aber ausgeschlossen 
werden. Wenn das Gericht das Verfahren gemäß § 248 
Abs. 1 Ziff. 2 oder 3 StPO bzw. gemäß § 299 Abs. 3 
StPO einstellt und sich der Angeklagte in Untersu
chungshaft befand, ist von Amts wegen eine Entschei
dung über die Entschädigung für Untersuchungshaft ge
mäß § 369 Äbs. 1 zu treffen.
Es wäre weiterhin die Frage zu beantworten gewesen, 
ob ein Entschädigungsanspruch auch entsteht, wenn der 
mehrerer Handlungen beschuldigte Angeklagte teilweise 
freigesprochen und teilweise verurteilt wurde. So 
könnte der Fall gegeben sein, daß ein Angeklagter we
gen eines Verbrechens in Haft genommen wird, im 
Verlaufe des Ermittlungsverfahrens eine weitere Straf
tat, die sich als Vergehen darstellt, aufgeklärt und der 
Angeklagte schließlich wegen des Verbrechens freige
sprochen, jedoch wegen des Vergehens verurteilt 
wurde.
Der Sinn der Bestimmungen über die Entschädigung Ье-
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steht darin, dem Angeklagten für den Fall des Frei
spruchs den durch die Haft entstandenen Vermögens- 
schaden zu ersetzen. Es handelt sich unter Berücksichti
gung von § 372 Abs. 2 StPO um die Fälle, in denen der 
Angeklagte nicht durch sein Verhalten vorsätzlich An
laß zur Einleitung eines Strafverfahrens oder zur Ver
haftung gegeben und sich die Anklage nicht als begrün
det erwiesen hat. Zwischen der erhobenen Beschuldi
gung und dem durch die Untersuchungshaft entstande
nen Vermögensschaden muß ein unmittelbarer Zusam
menhang bestehen. Der Anspruch ist somit auch dann 
zuzuerkennen, wenn der Angeklagte wegen des Delikts 
freigesprochen wird, das zur Anordnung und Fortdauer 
der Untersuchungshaft führte, jedoch wegen solcher 
Delikte verurteilt wird, auf die sich die Anordnung 
oder Fortdauer der Untersuchungshaft nicht bezog. 
Voraussetzung für die Zuerkennung eines Entschädi
gungsanspruchs ist jedoch entsprechend dem eindeuti
gen Wortlaut des § 369, daß der Angeklagte freigespro
chen wurde, die Eröffnung des Hauptverfahrens abge
lehnt oder das Verfahren gemäß §§ 141 Abs, 1 Ziff. 1 
und 2, 148 Abs. 1 Ziff. 1 StPO eingestellt worden ist. 
Dagegen begründet z. B. der Ausspruch einer weniger 
schwerwiegenden Maßnahme der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit im Rechtsmittel- oder Kassationsver
fahren keinen Entschädigungsanspruch.
Zur Auslegung des Begriffs „Vermögensschaden“ ist 
auf den Beschluß des Präsidiums des Obersten Gerichts 
zur Entschädigung für Untersuchungshaft und Strafen 
mit Freiheitsentzug vom 24. Juli 1968 (NJ 1968 S. 505 f.) 
Ziff. 1.2. zu verweisen, der eine Aufzählung der wich
tigsten Seiten des durch die Untersuchungshaft und die 
Verbüßung der Freiheitsstrafe entstehenden Schadens 
enthält.
Hervorzuheben ist — und dies wird, in der Praxis zu
meist verkannt —, daß mit Ausnahme des hier ge
nannten Falls die Auslagen des Verfahrens und die dem 
Freigesprochenen erwachsenen notwendigen Auslagen
i. S. des § 366 Abs. 1 und 2 StPO nicht zu dem durch die 
Untersuchungshaft entstandenen Vermögensschaden ge
hören. Diese Auslagen sind auf der Grundlage der Aus
lagenentscheidung des freisprechenden Urteils des Ge
richts erster Instanz vom Staatshaushalt zu erstatten.

Rechtsprechung

Strafrecht

Art. 92 Verfassung; §§14 Abs. 3, 58 Abs. 1, 89 Abs. 2 
Ziff. 4 StPO; §§ 31 Abs. 2, 32, 58 Abs. 3 KRO.

1. Auf der Grundlage des Art. 92 der Verfassung haben 
die gesellschaftlichen Gerichte eine gleichberechtigte 
und gleichverpflichtcte selbständige Stellung. Ihre Ent
scheidungen können daher nur in den Fällen des § 58 
KKO mittels Einspruchs angefochtcn und durch das 
Kreisgericht aufgehoben werden.
2. Einzige Voraussetzung für die Beratung einer Kon
fliktkommission über ein Vergehen gemäß §§ 31 ff. 
KKO ist eine Übergabeverfügung nach § 32 KKO. Liegt 
diese der Konfliktkommission vor, sind die gesetzlichen 
Grundlagen für ihr Tätigwerden gegeben, und sie ist 
berechtigt und verpflichtet, über die Straftat zu ent
scheiden.
3. Wird das gesellschaftliche Gericht über die Auf
hebung einer Übergabeverfügung durch den Staatsan
walt auf der Grundlage von § 89 Abs. 2 Ziff. 4 StPO 
nicht informiert und trifft es eine Entscheidung nach

den §§ 29 StGB, 34 ff. KKO, dann kann diese nicht mit 
der Begründung der fehlenden Rechtsgrundlage und 
der Verletzung des Gesetzes angefochten werden.
4. Ist ein gesellschaftliches Gericht für die Beratung der 
Sache aus den Gründen der §§ 58 Abs. 1 StPO, 31 Abs. 2 
KKO nicht zuständig und hat es trotzdem eine Ent
scheidung getroffen, dann kann der Staatsanwalt nur 
von seinem Recht der Anklageerhebung unter den spe
ziellen Voraussetzungen des § 14 Abs. 3 StPO Gebrauch 
machen.
5. Zu den Voraussetzungen für das Vorliegen einer ge
setzwidrigen Entscheidung gemäß § 58 Abs. 3 KKO.
OG, Urt. des Präsidiums vom 6. August 1969 — I Pr — 
15 - 5,69.

Am 31. Oktober 1968 teilte der VEB Hochbauprojektie
rung F. dem Volkspolizeikreisamt mit, daß die Beschul
digte in ihrer Eigenschaft als Kassierer einer Gewerk
schaftsgruppe Beitragsgelder in Höhe von etwa 1 500 M 
mit nach Hause genommen und davon 700 M für per
sönliche Zwecke verbraucht habe. Das Untersuchungs
organ gab diese Sache mit Verfügung vom 20. Novem
ber 1968 an die Konfliktkommission des Betriebes zur
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